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Die Rundfunkgebühr, wie sie derzeit
besteht, wird es bald nicht mehr geben. Die
Bundesländer planen eine Neuregelung der
Rundfunk- und gleichzeitig auch der Fern-
sehgebühren. Auf Eckpunkte zu einer Re-
form der Finanzierung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks haben sich die Minister-
präsidenten bereits im Juni 2010 geeinigt. 

Der Entwurf sieht vor, dass statt einer ge-
rätebezogenen Gebühr voraussichtlich ab
2013 ein Beitrag für jeden einzelnen Haus-
halt und für jede einzelne Betriebsstätte erho-
ben werden soll, wobei bei den Betriebsstät-
ten eine Staffelung gemäß der Anzahl der
Mitarbeiter vorgenommen werden wird. Für
Kleinbetriebe bis zu vier Mitarbeitern soll
ein ermäßigter Beitragssatz gelten. Damit
kommt es auf die Anzahl der Geräte nicht
mehr an. Ebenfalls wird erwogen, eine zusätz-
liche Gebühr pro gewerblich genutztes Fahr-
zeug zu erheben. Die Gebühr soll der Höhe
nach ein Drittel einer „Fernsehgebühr“ betra-
gen. Die Fernsehgebühr beträgt derzeit
17,98 € und soll den zukünftig angesteuer-
ten Grundbeitrag ausmachen.  

Zurück geht dieses Reformmodell im
Wesentlichen auf ein Gutachten des viel
zitierten „Professors aus Heidelberg“, Herrn
Prof. Dr. Paul Kirchhof. Die Wirkung die-
ser Reform beschrieb dieser als „aufkom-
mensneutral“ und sie sei nicht dazu gedacht,
„Sendern zusätzliche Erträge zu generie-
ren.“ Zuzustimmen ist dieser Überlegung,
was die einzelnen Haushalte anbelangt. Für
unsere Betriebe sieht das hingegen ganz an-
ders aus. Es droht eine mitunter massive
Mehrbelastung. 

Richtig ist der Ansatzpunkt der Rund-
funkreform, eine geräteunabhängige Gebühr
zu erheben. Vorteil ist hier nämlich, dass da-
mit zukünftig Nachforschungen der GEZ
zu Art und Anzahl der Empfangsgeräte ent-
fallen können. Jedoch sollte die Gebühr aus-
schließlich von den privaten Haushalten ge-
tragen werden und nicht zusätzlich noch von
unseren Betrieben, da letztlich der Rundfunk-
nutzer nur der einzelne Bürger sein kann.
Eine Zahlungspflicht der Betriebe macht vor
diesem Hintergrund auch keinen Sinn, da

z. B. die Mitarbeiter in den Betrieben ihre
Gebühr als Bürger bereits geleistet haben. 

Auch gerade die doppelte Belastung durch
die Gebührenerhebung aufgrund der Be-
triebsstätten und der Mitarbeiter ist nicht
sachgerecht, denn als Betriebsstätten gelten
z. B. die Filialen von Bäckereien und Metz-
gereien, aber auch einzelne Baustellen von
Baubetrieben. Werden nun Filialbetriebe mit
gleich großen Unternehmen mit nur einem
Betriebsstandort verglichen, stehen sich die
Filialbetriebe wesentlich schlechter. Eine
gerechte Verteilung ist hierin nicht zu sehen. 

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass auch
die Staffelung nach beschäftigten Mitarbei-
tern besonders zur Benachteiligung der
KMU (kleine und mittelständische Unterneh-
men) führt. Denn so wurde bereits durch
Hochrechnungen ermittelt, dass die durch-
schnittliche Belastung bei großen Unterneh-
men oder Betrieben mit 1.000 Mitarbeitern
lediglich 4,30 €pro Mitarbeiter beträgt, wäh-
rend bei Betrieben mit 50 Mitarbeitern eine

Belastung von 17 € und bei kleinen Betrie-
ben eine Belastung von 43 €pro Mitarbeiter
gegeben ist. Bei einer Befragung von Hand-
werksbetrieben in Baden-Württemberg ga-
ben 38 Prozent der Befragten an, dass sie un-
ter den Voraussetzungen der neuen Rund-
funkgebühr eine Mehrbelastung von 200 bis
400 € tragen müssten. Die Aussage, dass die
gesamte Wirtschaft „nur“ ca. sechs Prozent
des Gebührenaufkommens erbringen soll,
ist damit völlig haltlos. Es wird ein wesent-
lich höherer Anteil von unseren Unterneh-
men bzw. Betrieben gestemmt.

Dies ist so nicht diskutabel. Wenn die
Politik die Wirtschaft weiter mit Rundfunk-
gebühren belasten will, dann muss dies zu-
mindest ausgewogen sein und darf nicht von
einer doppelten Differenzierung nach Be-
triebsstätten und Beschäftigten abhängig
gemacht werden. Vielmehr ist zu fordern:

Die Gebührenstaffelung der Rundfunk-
gebühren muss überarbeitet werden. Es muss
eine Besserstellung der (besonders) schüt-
zenswerten Kleinbetriebe vorgenommen
werden. Dementsprechend müssen Betrie-
be mit bis zu sechs Mitarbeitern von den
Rundfunkgebühren freigestellt werden. Bei
Betrieben mit einer Mitarbeiterzahl von bis
zu 20 Mitarbeitern darf nur ein Drittel der
angestrebten Grundgebühr erhoben werden. 

Darüber hinaus darf die zusätzliche
Gebührenerhebung für einzelne Filialen
nicht umgesetzt werden. Auch darf die Ein-
beziehung von Kraftfahrzeugen in die Ge-
bührenpflicht nicht erfolgen. Zum einen
ist diese Gebührenerhebung in dem Gut-
achten von Herrn Prof. Dr. Kirchhof gar
nicht vorgesehen und zum anderen würde
ca. die Hälfte unserer Handwerksbetriebe
bei Nichterhebung entlastet, was wieder-
um dem ursprünglichem „Credo“ der
Aufkommensneutralität näher käme. 

Insgesamt ist daher festzuhalten, dass das
eigene Motto der GEZ „Seien Sie fair“ bei
den Überlegungen über die neuen Rund-
funkgebühren im Vordergrund stehen
muss. Dafür gilt es zu kämpfen und Enga-
gement zu zeigen.

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Reform der Rundfunkgebühren:
Gute Idee – falsche Umsetzung
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Wenn Raumausstatter, Schuhmacher
und Maßschneider zu einer Innung zusam-
mengefasst sind, stellt sich die Frage: Wo ist
der gemeinsame Nenner dieser drei Hand-
werke? Vielleicht ist das gar nicht so kom-
pliziert zu beantworten: Alle drei sorgen da-
für, dass sich ihre Kunden wohl fühlen – in
ihrem Zuhause, ihren Schuhen oder ihrer
Kleidung. 

Es machte also durchaus Sinn, dass sich
diese Gewerke in der Innung für Raum-
ausstatter und Bekleidungshandwerke Ber-
gisches Land zusammengeschlossen haben.
„Wir haben eine gemeinsame Interessen-
vertretung unter dem Dach der Innung
gebildet und treten auch in der Öffentlich-
keit gemeinsam auf“, erläutert Obermeister
Bernd Stuhlmüller.

Alle drei Handwerke haben sich in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten erheb-
lich gewandelt. Stuhlmüller, selbst Schuh-
machermeister, verdeutlicht das am Beispiel
seiner Branche: „Früher machte die Schuh-

reparatur rund 90 Prozent des gesamten
Umsatzes aus – heute sind es vielleicht noch
30 Prozent.“ Der Grund liegt im Konsum-
verhalten. „Die breite Masse“, weiß Stuhl-
müller, „kauft heute beim Discounter ein
Paar Schule für 20 bis 30 Euro. Wenn diese
Leute irgendwann für neue Sohlen und Ab-
sätze 30 Euro beim Schuhmacher bezahlen
sollen, hat der ein Erklärungsproblem, weil

sich das aus Sicht der Kunden gar nicht
lohnt.“ Anders sieht das bei Kunden aus,
die 150 bis 250 Euro für ein Paar Schuhe
ausgeben – die sind auch bereit, 30 Euro in
die Reparatur zu investieren. „Und der
Maßschuhträger mit Schuhen für 500 oder
1.000 Euro denkt über eine solche Ausgabe
natürlich nicht weiter nach“, ergänzt
Stuhlmüller. 

Bei den meisten hingegen liegt die
Schmerzgrenze bei 10 bis 15 Euro für eine
Reparatur, etwa am Oberleder. Sobald es
darüber hinausgeht, wird es für den Schuh-
macher schwierig. Stuhlmüller: „Die Leute

erkundigen sich, was diese oder jene Arbeit
kostet, und oft genug packen sie am Ende
ihre Schuhe wieder ein und sagen: ,Ach wis-
sen Sie, da kaufe ich doch lieber neue.’ Da
kann der Schuhmacher in Marketing, Ver-
kaufstechnik und Rhetorik noch so geschult
sein – in diesem Moment hat er keine Chan-
ce, diesem Kunden seine Dienstleistung zu
verkaufen.“

Die Schuhmacher haben deshalb bereits
vor Jahren damit begonnen, sich breiter auf-
zustellen und andere Leistungen in ihr An-
gebot aufzunehmen. Dazu gehören beispiels-
weise Gravuren, Stempel, Schlüssel. Und
natürlich Maßschuhe. Wobei dieses hoch-
wertige Produkt durchaus schwierig ist, wie
der Obermeister einräumt: Wer sich dafür
interessiere, habe häufig bereits eine gewisse
Vorstellung, wie sein Schuh aussehen solle.
Das müsse der Schuhmacher erfassen und
umsetzen. Und: „Viele vergleichen einen sol-
chen Schuh mit hand- und rahmengenäh-

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »

Innung für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke Bergisches Land

Drei Handwerke – ein Nenner:
Die Experten fürs Wohlfühlen



ten Schuhen aus England, die dort 1.000
bis 1.200 Pfund kosten. Wenn sie dann
hören, dass der Schuhmacher hierzulande
ab 400 Euro aufwärts für einen Maßschuh
nimmt, hätten sie natürlich am liebsten für
diesen Preis das, wofür sie in England deut-
lich mehr Geld bezahlen müssen.“ Viele
würden gerne Maßschuhe tragen, aber es
scheitere oft am Preis.

Wer ist bereit, dieses Geld für Schuhe
auszugeben? Nach Stuhlmüllers Eindruck
handelt es sich oft um Unternehmer und Füh-
rungskräfte, die viel unterwegs sind, viel ar-
beiten und viel Wert auf ihr Äußeres legen.
Menschen also, die über ein entsprechendes
Einkommen verfügen und deshalb bereit
sind, sich ein gutes Produkt zu leisten, statt
von der Stange zu kaufen. Und wer Maß-
schuhe trägt, der trägt auch Maßanzüge,
Maßhemden oder zumindest Halbkonfek-
tionsware. Die Kundenklientel der Schuh-
macher und Schneider ist ganz ähnlich.

Im Übrigen ist der Obermeister davon
überzeugt, dass noch mehr Menschen für
Qualität das entsprechende Geld ausgeben
würden, wenn sie mehr über die Bedingun-
gen wüssten, unter denen in Fernost oder
anderen Billiglohnländern Schuhe und Tex-
tilien produziert werden: „Es wird viel zu we-
nig darüber berichtet, wie manche Handels-
kette in Asien die Mitarbeiter ausbeutet.“

Handwerkliche Qualität zu einem fairen
Preis – dieses Motto gilt auch für die Raum-
ausstatter, die mit Abstand die meisten der
41 Innungsfachbetriebe stellen. Hinter der
noch recht jungen Berufsbezeichnung „Raum-
ausstatter“ verbirgt sich ein traditionsreiches
Handwerk, an dessen Anfang textile Wand-
behänge standen, die einer 800 Jahre alten
orientalischen Tradition entsprangen. Ab-
gesehen von den Gemälden war der Wand-
teppich das wichtigste und am höchsten ge-
schätzte dekorative Element in den Häusern
der Reichen und Vornehmen. Mit ihm hat

sich überhaupt der Sinn für Dekoration im
Raum entwickelt. Ab der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts überflügelte dann die
Technik der Wandbespannung mit Stoffen
den Wandbehang.

Später kam zum Tapezieren und Deko-
rieren das Polstern hinzu. Ab Ende der
1920er Jahre ging die Entwicklung dieses
Handwerks rasend schnell. Neue Materia-
lien, Techniken und die fortschreitende
Industrialisierung eröffneten dem Polsterer
und Dekorateur neue Felder, bedeuteten
aber gleichzeitig große Herausforderungen.
Logische Konsequenz: 1965 wurde die Be-
rufsbezeichnung „Raumausstatter“ offiziell
eingeführt. Im Berufsbild sind folgende Tä-
tigkeiten angegeben: das Polstern, Dekorie-
ren, Anfertigen von Sicht- und Sonnen-
schutz, Verlegen von Bodenbelägen sowie
Bekleiden von Wänden und Decken. Das
belegt den ganzheitlichen Ansatz, komplet-
te Räume aus einer Hand zu gestalten. 

Editorial
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Zur Person:

Obermeister
Bernd
Stuhlmüller
Seit 1987 engagiert sich Bernd
Stuhlmüller als Obermeister.
Zwei Fusionen hat der Schuh-
machermeister mitgestaltet, bis
zur heutigen Innung für Raum-
ausstatter und Bekleidungs-
handwerke Bergisches Land.
Sein Handwerk erlernte der 48-
Jährige bei seinem Vater. Seit
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Auf seiner Internetseite
(www.zvr-info.de) stellt der Zen-
tralverband Raum und Ausstat-
tung durchaus selbstkritisch die
Frage, ob der heutige Raumaus-
statter diesem Anspruch wirk-
lich gerecht wird. „Realität ist,
dass die Identität des Raumaus-
statters in der breiten Bevölke-
rung immer noch relativ unbe-
kannt ist oder aber ein recht ,an-
gestaubtes’ Image hat“, schreibt
der Bundesinnungsverband. 

Handwerkliche Qualität allei-
ne reiche im heutigen Zeitalter

der Reizüberflutung nicht mehr
aus – sie werde vom Kunden als
selbstverständlich vorausgesetzt.
Hinzukommen müsse eine hohe
Beratungskompetenz, die auf
fachlichem Können und Wis-
sen, Gefühl für Farb- und Form-
wirkungen im Raum und nicht
zuletzt einer gehörigen Portion
Menschenkenntnis gründe.
Diese Fähigkeiten seien nicht
jedem angeboren, ließen sich je-
doch durchaus erlernen. Aller-
dings, so der Zentralverband:

vielen Jahren führt er den Betrieb in Bensberg weiter; er hat 34
Lehrlinge ausgebildet, von denen mehrere Kammer-, Landes- und
sogar Bundessieger wurden. In seinem Online-Shop (www.schnuer
senkelversand.de) verkauft er Schnürsenkel und anderes Schuh-
Zubehör übers Internet. Sieben Jahre lang gehörte Stuhlmüller
dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft an, außerdem dem Vor-
stand der Handwerkskammer. In seiner Freizeit ist der verheirate-
te Vater von zwei Kindern vielseitig aktiv: Er spielt Fußball, kegelt,
fährt Motorrad, tanzt, reitet und surft.

weiter nächste Seite »»»



Editorial
FORUM 5/2010

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine8

„Am Anfang muss aber zunächst die
Erkenntnis stehen, dass man mit dem
Meisterbrief – ob zwingend oder nicht –
nicht das berufliche Lernziel und schon gar
nicht eine Lizenz zum Gelddrucken erwor-
ben hat.“ 

Die gute Nachricht: Mit der Kombina-
tion aus handwerklicher Qualität und Be-
ratungskompetenz habe der Raumausstatter
als Berater, Planer und Gestalter ein klares
Plus vor den großen Handelsketten. Denn
viele Verbraucher hätten bereits erkannt,
dass große Handelsformen vielfach unflexi-

bel und nicht in der Lage seien, auf indivi-
duelle Kundenwünsche einzugehen. Gerade
beim Thema Wohnen und Renovieren zeige
sich, dass es wichtig sei, ein persönliches
Verhältnis zum Kunden aufzubauen, denn
immerhin begebe sich der Raumausstatter
in dessen Haus oder Wohnung. Als hoch
qualifizierter Fachmann rund ums Wohnen
müsse sich der Raumausstatter nicht nur
beispielsweise mit Farbenlehren, Farbsyste-
men und den psychologischen Wirkungen
der Farben auskennen, sondern auch die
Persönlichkeit des Kunden erfassen, um die
Räume entsprechend zu gestalten.

„Glücklicherweise haben bereits viele
Raumausstatter-Betriebe dies erkannt und
sind dabei, sich mit anspruchsvollen Ge-
schäftspräsentationen und interessanten

Events selbst als Marke in ihrem Umfeld zu
positionieren, getreu dem Motto ,Klein aber
fein’, erläutert der Zentralverband Raum
und Ausstattung weiter. Die Branche stehe
am Beginn einer interessanten Aufbruch-
phase. Viel versprechend sei dabei vor allem
die historisch gewachsene Vielseitigkeit und

Flexibilität des Raumausstatter-Berufes.
Und: „Die viel diskutierte Frage, ob die Be-
rufsbezeichnung noch passt oder nicht, ist
dabei nur Nebensache. Entscheidend ist –
wie bei einem guten Wein – nicht was drauf-
steht, sondern was drin ist.“ Der Raumaus-
statter sei heute „ein wenig Künstler und
Psychologe, Wohnberater und Handwerker
in einer Person“. 

Während sich das Schumacher- und
Raumausstatter-Handwerk breit aufgestellt
haben, sind manche Maßschneider sehr
erfolgreich mit einer Spezialisierung auf
bestimmte Segmente. Einige Mitgliedsbe-
triebe der Innung konzentrieren sich auf
Hochzeitskleidung, andere fertigen Kostü-
me für Karnevalsprinzen, Funken oder
Schützenköniginnen.

Zufrieden ist Obermeister Stuhlmüller
mit dem Zusammenhalt und dem Engage-
ment innerhalb der Innung. In den nächsten
Jahren und Jahrzehnten werde sich das In-
nungsleben jedoch weiter wandeln. „Ich sehe
einen großen Bedarf in Beratungs- und Ser-
viceleistungen, die die Innung ihren Mitglie-



dern unter dem Dach der Kreishandwerker-
schaft anbietet“, erläutert er. Dazu gehörten
vor allem Marketingfragen, aber auch
Themen aus bestimmten Rechtsgebieten.

Wie zukunftsfähig sind die drei Gewer-
ke? Bernd Stuhlmüller hält eine Prognose
für schwierig. Problematisch sei, dass die
Meisterpflicht sowohl im Raumausstatter-

41 Mitglieder
in der Innung

Rund zwei Drittel der ins-
gesamt 41 Mitglieder der
Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke
sind Raumausstatterbetriebe.
Sie bilden auch die weitaus meisten der 26
Lehrlinge aus. Alle Betriebe zusammen er-
wirtschaften 26,65 Millionen Euro Umsatz
im Jahr und beschäftigen rund 330 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
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handwerk als auch in den Bekleidungshand-
werken weggefallen ist. Das wirke sich negativ
auf die Ausbildungsleistung aus, wobei er-
freulicherweise vor allem die Raumausstat-

terbranche heute viele kreativ be-
gabte junge Menschen anziehe.

Positiv stimmt den Ober-
meister jedoch, dass Discounter
wohl niemals den individuellen
Bedarf anspruchsvoller Kunden-
gruppen decken können. Hier
liege die große Chance, mit Kre-
ativität und Können eine große
Bandbreite an Kundenwünschen
zu erfüllen. Für das Schuhma-
cherhandwerk hat er eine Vision,
wie die Zukunft in zehn Jahren
aussehen könnte: „Wir sind dann
so speziell geworden, dass wir
unentbehrlich für ein bestimm-
tes Klientel sind“, formuliert er
seine Wunschvorstellung. Dage-
gen hätten wohl auch seine Kol-
legen aus dem Raumausstatter-
und dem Schneiderhandwerk
nichts einzuwenden.
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In dieser Rubrik möchten wir Sie auf
finanzielle Fördermöglichkeiten für
Ihren Betrieb, aber auch für Ihre Kun-
den, hinweisen. Durch staatliche Stel-
len und öffentliche Kreditinstitute
bestehen mehrere Möglichkeiten,
Fördermittel zu erhalten.

Wir berichten in jeder Ausgabe schwer-
punktmäßig über ein Förderprogramm. In-
formationen über die wichtigsten Förder-
programme können Sie im Internet auf un-
serer Internetseite: www.handwerk-direkt.de
erhalten. Dort sind im internen Bereich un-
ter der Rubrik Kreishandwerkerschaft/
Fördermittel mehrere Programme erläutert
und es gibt auch Verweise zu anderen In-
ternetseiten, die die Suche nach Fördermit-

teln erleichtern. Sie erhalten dort Informa-
tionen zu Fördermöglichkeiten für die Ein-
stellung von Arbeitnehmern/Auszubilden-
den, für Kredite und für viele andere Gele-
genheiten. Die Arten der Fördermöglich-
keiten sind dabei sehr vielfältig, z. B. finan-
zielle Zuschüsse der Agentur für Arbeit oder
zinsgünstige Kredite der Kfw-Bank. 

Heute möchten wir Ihnen das Pro-
gramm Bildungsscheck vorstellen:
Das Programm in einer kurzen Übersicht:
Sie haben vor, sich oder die Mitarbeiter
Ihres Betriebes weiter zu qualifizieren, fort-
zubilden und zu entwickeln? Sie haben jetzt
die Möglichkeit, einen Anteil an einer be-
ruflichen Weiterbildung erstattet zu bekom-
men. Die Weiterbildung wird dabei vom

Wirtschaftsministerium Nordrhein-West-
falen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds unterstützt. Dabei ist es ganz gleich,
welchen unserer Kurse Sie besuchen.

Wer wird bezuschusst?
Beschäftigte (inkl. Geschäftsführer) oder
Selbständige in Nordrhein-Westfalen, die
in den letzten beiden Jahren keine betrieb-
lich veranlasste Weiterbildung besucht ha-
ben, können jetzt einen Zuschuss zu den
Weiterbildungskosten erhalten. Vorausset-
zung ist aber, dass
» die bezuschussten Teilnehmer entweder

ihren Hauptwohnsitz oder ihren Arbeits-
platz in Nordrhein-Westfalen haben und 

» das Unternehmen, aus dem sie kommen,
weniger als 250 Mitarbeiter/-innen hat.

Zuschüsse, Kredite & Co.

Aktuelle Fördermittelinformationen

Bis Januar 2012 soll die bisherige Lohn-
steuerkarte und das damit verbunde-
ne Verfahren vollständig durch ein
neues,papierloses Verfahren mit Elek-
tronischen LohnSteuerabzugs-Merk-
malen (ELStAM) ersetzt werden.

Bereits in diesem Jahr entfällt die Zu-
sendung einer neuen Lohnsteuerkarte für
den Veranlagungszeitraum 2011 an die Ein-
kommensteuerpflichtigen. Stattdessen be-
hält die Lohnsteuerkarte 2010 für das Über-
gangsjahr 2011 ihre Gültigkeit. Der Arbeit-
geber hat daher die Lohnsteuerkarte 2010
aufzubewahren und die dort enthaltenen
Eintragungen unabhängig vom Gültigkeits-
beginn einmalig auch für den Lohnsteuer-
abzug im Jahr 2011 zugrunde zu legen.

Nach dieser Übergangsphase stehen für
die Arbeitgeber die ELStAM seiner Arbeit-
nehmer (unter anderem Steuerklasse, Kin-
derfreibeträge, andere Freibeträge) in der
sog. Elster-Datenbank der Finanzverwal-
tung zum elektronischen Abruf bereit. Der
genaue Starttermin für den Abruf in 2012
wird vom Bundesfinanzministerium (BMF)

noch bekannt gegeben. Der Zugriff der Ar-
beitgeber bzw. ihrer Dienstleister im Rah-
men der Entgeltabrechnung erfolgt dann
über das ElsterOnline-Portal unter www.
elsteronline.de. Eine Registrierung für die-
ses Portal besteht in der Regel bereits heute
(entweder für den Arbeitgeber selbst oder
für den beauftragten Dienstleister), da für
die Übermittlung der Lohnsteuerbescheini-
gungen dieses elektronische Verfahren
schon gesetzlich vorgeschrieben ist.

Informationsblatt für Arbeitgeber
Vom Bundesministerium der Finanzen (BMF)
wurde ein zweiseitiges Informationsblatt für
die Arbeitgeber erstellt. Hierin sind die
wichtigsten Aspekte für die Übergangspha-
se sowie für den Start des elektronischen
Verfahrens zusammengefasst.

Informationsschreiben an die
Arbeitnehmer
In der Übergangsphase ist mit vermehrten
Fragen der Arbeitnehmer zum neuen Verfah-
ren, auch an den Arbeitgeber, zu rechnen,
da diese die gewohnte Zusendung ihrer bishe-
rigen Lohnsteuerkarte erwarten. Deshalb wä-

re ab sofort eine proaktive Information durch
den Arbeitgeber (beispielsweise Schwarzes
Brett, Anlage zur September/Oktober-Ver-
dienstbescheinigung, E-Mail) empfehlenswert,
damit sich die Arbeitnehmer bei konkreten
Fragen an das für sie zuständige Finanzamt
wenden bzw. direkt Informationen über das
ElsterOnline-Portal beziehen. Die Finanz-
verwaltung hat ein zweiseitiges
Informationsschreiben für die Arbeitnehmer
erstellt. Auf Wunsch der Arbeitgeber stehen
sowohl ein offizielles Schreiben mit BMF-
Logo als auch eine frei nutzbare Datei für die
Arbeitnehmerinformation zur Verfügung. 

Die o.g. Informationsschreiben können
unter www.handwerk-direkt.de im Mitglie-
derbereich unter dem Stichwort „Steuer-
recht“ heruntergeladen werden.

Weitergehende Informationen für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer werden dem-
nächst auf dem ElsterOnline-Portal bereit
stehen. Zudem wird die Finanzverwaltung
in den nächsten Wochen ein umfangreiches
BMFSchreiben zum ELStAM-Verfahren
veröffentlichen.

Bundesfinanzministerium:

Papierloses Lohnsteuerverfahren startet
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Selbständige und Freiberufler können nur
dann einen Bildungsscheck erhalten, wenn
sie nicht länger als 5 Jahre selbständig
sind.

Was wird bezuschusst?
Außer rechtlich vorgegebenen Schulungen
und reine arbeitsplatzbezogene Anpassungs-
qualifizierungen können Sie jede berufli-
che Weiterbildung besuchen, die Ihnen soli-
des Fachwissen und übergreifende Kompe-
tenzen bietet.

Was und wie viel wird erstattet?
Der Zuschuss wird in Form eines Bildungs-
schecks ausgegeben. So können Sie einen
Preisnachlass von 50 % erhalten, jedoch
nicht mehr als 500 Euro pro Jahr.

Wie erfolgt die Förderung?
Sie haben einen Kurs gesehen, der Sie interes-
siert? Fragen Sie zuerst bei dem Fortbildungs-
anbieter nach, ob er einen Bildungsscheck
akzeptiert. Dies ist keine Pflicht. Dann müs-
sen Sie vor der Anmeldung einfach Kontakt

zu einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe auf-
nehmen und dort eine kostenlose Bildungs-
beratung in Anspruch nehmen. Bei der Be-
ratungsstelle wird Ihnen ein Bildungsscheck
ausgestellt. Bei der Anmeldung lösen Sie den
Bildungsscheck dann ein. Dann steht der
vergünstigten Teilnahme nichts mehr im
Wege. Eine Stelle, bei der Sie den Bildungs-
scheck erhalten können, ist die Handwerks-
kammer zu Köln. Gerne hilft Ihnen hier auch
die Rechtsabteilung Ihrer Kreishandwerker-
schaft bei Fragen und Problemen.

Auch ohne Abitur kann man als beruf-
lich Qualifizierte/r unter bestimmten
Voraussetzungen studieren! Grund-
sätzlich gilt dies für alle Studienfächer.

Die neuen Zugangsmöglichkeiten lassen
sich in folgende Gruppen unterscheiden:
1. Meisterinnen, Meister und vergleichbar

Qualifizierte
2. Fachtreue Bewerberinnen und Bewerber
3. Nicht fachtreue Bewerberinnen und

Bewerber

1. Meisterinnen, Meister und
vergleichbar Qualifizierte
(gemäß § 2 Berufsbildungshochschul-
zugangsverordnung)

Wenn man dieser Gruppe angehört hat man
direkt ohne vorherige Prüfung die Zugangs-
berechtigung Zugang zu allen Studiengän-
gen. 

2. Fachtreue Bewerberinnen und
Bewerber
(gemäß § 3 Berufsbildungshochschul-
zugangsverordnung)

Direkten Zugang zum Studium fachlich
entsprechender Studiengänge haben die so
genannten „Fachtreuen“. Hierzu zählen alle,
die eine abgeschlossene, mindestens 2-jäh-
rige Berufsausbildung absolviert und in
einem fachlich entsprechenden Beruf eine
3-jährige berufliche Tätigkeit ausgeübt
haben.

3. Nicht fachtreue Bewerberinnen
und Bewerber
(gemäß § 4 Berufsbildungshochschul-
zugangsverordnung)

Mit einer abgeschlossenen, mindestens 2-

jährigen Ausbildung und drei Jahren Berufs-
praxis auch außerhalb des erlernten Berufs
kann man auch Fächer studieren, die nicht
dem bisherigen Berufsweg entsprechen.
Dann sind jedoch weitere Voraussetzungen
nötig:
» Bei bundesweit zulassungsbeschränkten

Studiengängen (Humanmedizin, Phar-
mazie und Zahnmedizin) zu denen man
sich über www.hochschulstart.de bei der
Stiftung für Hochschulzulassung (alt
ZVS) bewerben kann, muss vorab eine
Zugangsprüfung abgelegt werden um
mit der dort erreichten Note am Verga-
beverfahren teilnehmen zu können.

» In zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen muss eine Zugangsprüfung abgelegt
werden.

» In zulassungsfreien Studiengängen man
in der Regel zwischen einer Zugangsprü-
fung und einem ca. zwei- bis viersemes-
trigen Probestudium wählen. Nach er-

folgreichem Probestudium wird man
dann endgültig eingeschrieben.

Studienplatzvergabe
Da nicht an allen Universitäten und in allen
Studiengängen ausreichend Studienplätze
zu Verfügung stehen, sind bestimmte Aus-
wahlkriterien erforderlich.
1. Zulassungsfreie Studiengänge
In zulassungsfreien Studiengängen erhalten
alle Bewerber, die die Zugangsvorausset-
zungen erfüllen, einen Studienplatz.

2. Zulassungsbeschränkte Studiengänge
(Orts-NC)

» Gruppe 1 und 2:
Studienplätze für Meisterinnen, Meister und
vergleichbar Qualifizierte sowie für fach-
treue Bewerberinnen und Bewerber wer-
den über eine Vorabquote vergeben. Von den
vorhandenen Studienplätzen werden je Stu-
diengang nur 2 % der Studienplätze für
diese Bewerbergruppe reserviert. Sollte es
mehr Bewerberinnen und Bewerber als Stu-
dienplätze geben, wird eine Auswahlkom-
mission die Vergabe durchführen.

» Gruppe 3:
Bewerberinnen und Bewerber, die eine Zu-
gangsprüfung abgelegt haben, werden mit
der Note der Zugangsprüfung am norma-
len Vergabeverfahren beteiligt. Hier werden
die Studienplätze zu 80 % nach Leistung
(Abschlussnote) und zu 20 % nach Warte-
zeit vergeben.

Die Wartezeit wird ab dem Zeitpunkt
berechnet, zu dem die Hochschulzugangs-
berechtigung nach der Berufsbildungshoch-
schulzugangsverordnung vorliegt.

Studieren ohne Abitur
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Am 1.Juli 2010 ist das Gesetz zur Reform
des Kontopfändungsschutzes in Kraft
getreten. Damit werden die Vorschrif-
ten zur Änderung des Kontopfän-
dungsschutzes in Gestalt des Pfän-
dungsschutzkontos (P-Konto) in § 850k
ZPO wirksam.

Künftig kann ein Kontoinhaber von sei-
ner Bank oder Sparkasse verlangen, dass
sein Girokonto als P-Konto geführt wird.
Das P-Konto bietet einen automatischen
Basispfändungsschutz in Höhe des Pfän-
dungsfreibetrages (zurzeit 985,15 € pro
Monat bei Ledigen ohne Unterhaltsver-
pflichtungen). Der Schutz ist unabhängig
von der Art der Einkünfte. Damit genie-
ßen auch Selbstständige Pfändungsschutz
für ihr Kontoguthaben.

Nach dem bislang geltenden Recht wur-
den Konten durch eine Pfändung zunächst
vollständig blockiert. Anfallende Zahlungs-
geschäfte des täglichen Lebens, wie zum
Beispiel die Begleichung von Mieten, waren
dann zunächst nicht über dieses Konto
möglich. In vielen Fällen bedurfte es einer
Gerichtsentscheidung, um für ein Gutha-
ben den gesetzlich vorgeschriebenen Pfän-
dungsschutz zu erlangen.

Auf dem P-Konto besteht dagegen zu-
nächst automatisch ein Pfändungsschutz in
Höhe des Grundfreibetrages von derzeit
985,15 € je Kalendermonat. Der Freibetrag
kann je nach Lebenssituation des Kontoin-
habers erhöht werden. Eine Erhöhung

kommt vor allem in Frage, wenn der Konto-
inhaber anderen Personen Unterhalt ge-
währt oder für Dritte bestimmte Sozialleis-
tungen entgegennimmt (zum Beispiel für
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
de Partner oder für Stiefkinder).

Die Voraussetzungen der Erhöhung hat
der Schuldner bei seiner Bank durch Be-
scheinigung des Arbeitgebers, der Familien-
kasse, des Sozialleistungsträgers oder einer
Schuldnerberatungsstelle nachzuweisen.
Der Basispfändungsschutz erhöht sich um
370,76 € für die erste und um jeweils wei-
tere 206,56 € für die zweite bis fünfte Person.
Auf Nachweis sind auch Kindergeld und
Kindergeldzuschläge pfändungsfrei, eben-
so bestimmte Sozialleistungen.

Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch
gegen den Arbeitgeber, dass dieser den Nach-
weis über die Voraussetzungen über die Er-
höhung des pfändungsfreien Kontoinhalts
bestätigt. Will der Arbeitgeber diesen Nach-
weis erbringen, so stehen ihm vor allem fol-
gende zwei Wege zur Verfügung:
» Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer

darauf verweisen, dass dieser die Anga-
ben, die sich aus der Gehaltsabrechnung
ergeben, unmittelbar mit der Gehalts-
bescheinigung nachweist. Insoweit be-
steht eine Richtigkeitsgewähr von Lohn-
und Gehaltsabrechnungen. 

» Der Arbeitgeber kann die Angaben aus
der Lohnsteuerkarte unter Hinweis, dass
diese ihm aus der Lohnsteuerkarte be-
kannt sind, formlos bestätigen. 

Weitere besondere Aufwendungen des
Schuldners können vor dem Vollstreckungs-
gericht (oder der Vollstreckungsstelle eines
öffentlichen Gläubigers, wie dem Finanz-
amt) geltend gemacht werden. Das Gericht
bzw. die Behörde bestimmt auf Antrag den
zusätzlichen pfändungsfreien Betrag.

Der Pfändungsschutzbetrag steht jeweils
monatlich zur Verfügung. Ist das pfändungs-
geschützte Guthaben bis zum Ende des Ka-
lendermonats nicht aufgebraucht, wird der
verbleibende Guthabenrest einmalig in den
Folgemonat übertragen und steht dann zu-
sätzlich zum geschützten Guthaben zur Ver-
fügung. Wird der Guthabenrest auch im
Folgemonat nicht verbraucht, kann der
Gläubiger hierauf zugreifen.

Jeder Bürger darf nur über ein P-Konto
verfügen. Bei der Vereinbarung des P-Kon-
tos hat der Kontoinhaber zu versichern, dass
er über kein weiteres P-Konto verfügt oder
beantragt hat. Die Bank ist berechtigt, bei
der Schufa abzufragen, ob ein weiteres P-
Konto des Kunden existiert.

Bis zum 31. Dezember 2011 gilt ergän-
zend der bisherige Kontopfändungsschutz
für solche Konten, die keine P-Konten sind.
Wer sich für das P-Konto entscheidet, un-
terfällt allerdings nur noch den für das P-
Konto maßgeblichen Schutzvorschriften
vom Zeitpunkt der Entscheidung an. Ab
dem 1. Januar 2012 wird der Kontopfän-
dungsschutz dann ausschließlich durch das
P-Konto gewährleistet.

Reform des Kontopfändungsschutzes
in Kraft getreten
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Der Bundesgerichtshof hatte
sich mit der Frage der Um-
satzsteuer bei der Berech-
nung des Schadensersatzan-
spruchs bei Baumängeln zu
befassen.

Der Sachverhalt war folgen-
dermaßen beschaffen: Im Auf-
trag des Klägers errichtete der
Beklagte ein Einfamilienhaus.
Dieses Haus wies Mängel auf, die
der Beklagte trotz Aufforderung
unter Fristsetzung nicht besei-
tigte. Um die Mängel zu besei-
tigen, fallen Kosten in Höhe von
9.405,00 €netto an. Die Partei-
en stritten dann darüber, ob der
Kläger als Schadensersatz, über
den er frei verfügen kann und

den er nicht zur Mängelbesei-
tigung verwenden muss, auch
die Umsatzsteuer auf diesen Be-
trag verlangen kann, wenn er die
Mängel noch nicht beseitigt hat.
Das Oberlandesgericht gab der
Klage statt. 

Anders der Bundesgerichts-
hof. Dieser hat sich von seiner
bisherigen Rechtsprechung ver-
abschiedet und entschieden,
dass die Umsatzsteuer auf vo-
raussichtliche Mängelbeseiti-
gungsaufwendungen als Scha-
densersatz nicht verlangt wer-
den kann, solange der Mangel
nicht tatsächlich beseitigt wor-
den ist. Hintergrund dieser Ent-
scheidung ist die Regelung des
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Rechtsprechungsänderung

Berechnung eines Schadensersatz-
anspruches wegen eines Baumangels

andere Weise gesichert ist. Er
kann einen Vorschussanspruch
samt Umsatzsteuerforderung an
Sie stellen (§ 637 Abs. 3 BGB),
muss diesen Betrag aber konkret
zur Mangelbeseitigung nutzen. 

BGH, Urteil vom 22.7.2010
– Az VII ZR 176/09

§ 249 Abs. 2 Satz 2 BGB, die
zwar auf das Werkvertragsrecht
nicht anwendbar ist, jedoch eine
gesetzliche Wertung für ähnlich
gelagerte Fälle enthält. 

Hinweis: Bitte beachten Sie,
dass Ihr Auftraggeber in der
oben geschilderten Situation auf
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Der Ehemann der Klägerin war bei dem
Beklagten für einen monatlichen Bruttolohn
von 2.000 € beschäftigt. Am 14.4.2008
erkrankte der Ehemann und war durchgän-
gig bis zu seinem Tode am 16.4.2009 krank.
Urlaub hat er in dieser Zeit nicht genom-
men.

Die Klägerin fordert nun vom Beklagten
die Abgeltung der Urlaubsansprüche aus
2008 und 2009. Das Arbeitsgericht hat die
Klage mit dem Argument abgewiesen, dass
durch den Tod des Ehemanns der Klägerin
der Anspruch auf Urlaubsabgeltung erlo-
schen sei. Hiergegen legte die Klägerin Be-
rufung vor dem Landesarbeitsgericht ein
und bekam recht.

Hintergrund der Entscheidung ist die
geänderte Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs und dem folgend des
Bundesarbeitsgerichts zur Abgeltung von
Urlaubsansprüchen im Krankheitsfall.

Nach der bisherigen Rechtsprechung
konnte ein Urlaubsanspruch an die Erben
nicht vererbt werden, da das Bundesarbeits-
gericht die Erfüllbarkeit eines Anspruches
als Voraussetzung für die Abgeltung ansah.
So also, dass wenn der Arbeitnehmer nicht
gestorben und wieder gesund wäre, er sei-
nen Urlaub hätte nehmen können.

Anders stellt sich dies nun nach der geän-
derten Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts dar. Bei einer sog. richtlinienkon-
formen Auslegung des Gesetzes unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs ist festzuhalten,
dass das Erfordernis der Erfüllbarkeit des
Anspruchs nicht im Bundesurlaubsgesetz
angelegt ist. Die Abgeltung sei im Wortlaut
des § 7 Abs. 4 BUrlG nicht davon abhän-
gig gemacht, dass der Urlaubsanspruch er-
füllbar sei. Der verstorbene Ehemann konn-
te den Urlaub nicht nehmen, so dass der
Abgeltungsanspruch bestand.

Ferner führt das Landesarbeitsgericht
aus, dass der Anspruch auch vererbbar ist.
Der Entstehungszeitpunkt ist der Tod des
Arbeitnehmers, da die Urlaubsabgeltung
das Ende des Arbeitsverhältnisses vorausset-
ze. Es handelt sich dabei um einen „noch
nicht fertigen, im Werden begriffenen An-
spruch“. Für solche Ansprüche ist es aner-
kannt, dass diese vererbbar sind. Da der An-
spruch ferner nicht zweckgebunden sei und
nicht voraussetze, dass der Arbeitnehmer
den Urlaub theoretisch nehmen könnte,
spreche nichts gegen eine Vererblichkeit. 

Hinweis: Mit vorliegendem Urteil wird die
geänderte Rechtsprechung bezüglich der
Abgeltung von Urlaubsansprüchen weiter
fortgesetzt. Wie Sie sich bei Abgeltungsan-
sprüchen bzw. Forderungen konkret verhal-
ten sollen, erfahren Sie in der Rechtsabtei-
lung der Kreishandwerkerschaft.  

Landesarbeitsgericht Hamm,
Urteil vom 22.4.2010 – 16 Sa 1502/09

Urlaubsabgeltungsanspruch
kann vererbt werden
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Der Anspruch auf Abgeltung nicht ge-
währten Urlaubs im Fall der Langzeit-
erkrankung umfasst in der Regel auch
vertragliche Mehrurlaubsansprüche.

Der Arbeitnehmer ist seit Mai 2007 ar-
beitsunfähig. Er erhielt bis zum Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit keinen Erholungsurlaub.
Der Arbeitsvertrag sieht vor, dass dem Ange-
stellten ein Urlaub in Höhe von insgesamt

26 Arbeitstagen gewährt wird. Das Arbeits-
verhältnis endet am 31.7.2007. Die Arbeits-
unfähigkeit des Arbeitnehmers besteht auch
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ununterbrochen bis zum 1.12.2008 fort. Mit
seiner Klage verlangt der Arbeitnehmer Abgel-
tung von 26 Urlaubstagen für das Jahr 2007.

Nach Auffassung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) steht dem Arbeitnehmer ein

Abgeltungsanspruch in dieser Höhe zu. Auf
Grund der Schultz-Hoff-Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erlö-
schen gesetzliche Urlaubsabgeltungsansprü-
che nicht, wenn Arbeitnehmer bis zum Ende
des Urlaubsjahrs und/oder des Übertragungs-
zeitraums erkrankt und deswegen arbeitsun-
fähig sind. Diese „neue“ Auslegung des
deutschen Urlaubsrechts erfasst auch den
Fall, dass der Arbeitnehmer nach der Been-

Urlaubsabgeltung bei
Langzeiterkrankung

Nach § 4 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz
ist die Ausbildung für einen anerkann-
ten Ausbildungsberuf nur nach der
Ausbildungsordnung zulässig.Die Aus-
bildung hat grundsätzlich in einem
Berufsausbildungsverhältnis stattzu-
finden.

Soll ein solches nicht vereinbart werden,
kann statt dessen auch ein Arbeitsverhältnis
begründet werden. Es ist jedoch unzuläs-
sig, die Ausbildung in einem anderen Ver-
tragsverhältnis nach § 26 Berufsbildungs-
gesetz, etwa einem „Anlernverhältnis“,
durchzuführen. Derartige Verträge sind we-
gen des Gesetzesverstoßes insgesamt nach
§ 134 BGB nichtig. Trotzdem eingegange-
ne „Anlernverhältnisse“ sind für den Zeit-

raum ihrer Durchführung wie ein Arbeits-
verhältnis zu behandeln. Zu zahlen ist die
im Sinne von § 612 Abs. 2 BGB für Arbeits-
verhältnisse übliche Vergütung.

Im Wesentlichen erfolglos war deshalb
die Revision gegen ein landesarbeitsgericht-
liches Urteil, mit der sich der beklagte Ma-
lermeister gegen die Verurteilung zur Zah-
lung der in Arbeitsverhältnissen üblichen Ent-
lohnung für die Zeit der Tätigkeit der Klä-
gerin wandte. Er hatte mit ihr, nachdem es
nicht zum Abschluss eines Berufsausbildungs-
verhältnisses gekommen war, einen „Anlern-
vertrag“ im Beruf „Maler- und Lackierer“
geschlossen und eine Vergütung vereinbart,
die deutlich hinter der für Arbeitnehmer
üblichen Mindestvergütung zurückblieb.

Hinweis: Gerade in Bereichen, in denen
ein Mindestlohn gilt, ist daher besondere
Vorsicht geboten, falls Personen arbeitneh-
mermäßig beschäftigt werden. Aber nicht
nur „Anlernverträge“ sind problematisch,
sondern auch „Praktikumsverträge“. Dabei
sind natürlich nicht die Schul-, Studien-,
oder Ferienpraktika gemeint. Vielmehr sind
die Beschäftigungen problematisch die nur
„Praktikum“ genannt werden und bei denen
„Praktikanten“ dann mehrere Monate ohne
Bezahlung bzw. bei sehr geringer Bezahlung
vollwertige Arbeiten erbringen. Solche Prak-
tikumsverträge werden von der Rechtspre-
chung ebenfalls als Arbeitsverträge gewertet.

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 27. Juli 2010, 3 AZR 317/08

Vorsicht bei „Anlernverträgen“
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digung des Arbeitsverhältnisses
bis zum Ablauf des Übertra-
gungszeitraums des dem Ur-
laubsjahr folgenden Jahrs wei-
ter arbeitsunfähig ist. Dem Ar-
beitnehmer steht daher dem
Grunde nach ein Abgeltungsan-
spruch zu. Das gilt nicht nur für
den gesetzlichen Mindesturlaub,
sondern auch für den vertrag-
lich vereinbarten Mehrurlaub in
Höhe von sechs Urlaubstagen.
Den Arbeitsvertragsparteien
steht es zwar frei, das Schicksal
von übergesetzlichen Urlaubs-
ansprüchen frei zu regeln. Für
einen abweichenden Regelungs-
willen müssen allerdings deut-
liche Anhaltspunkte bestehen.
Der Regelfall ist der „Gleich-
lauf” von gesetzlichem Mindest-
urlaubsanspruch und vertragli-
chen Mehrurlaubsansprüchen.
Das gilt auch für Arbeitsverträ-
ge, die vor der Schultz-Hoff-
Entscheidung des EuGH ge-
schlossen wurden. Im vorliegen-
den Fall ist ein vom Gesetzes-
recht abweichender Regelungs-
wille der Vertragsparteien nicht
zu erkennen. Die Parteien haben

den Urlaubsanspruch im Ar-
beitsvertrag ohne jede Unter-
scheidung zwischen dem gesetz-
lichen und vertraglichen Urlaub
geregelt und einen Gesamtur-
laubsanspruch von 26 Urlaubs-
tagen vereinbart.

Die Entscheidung klärt eine
der offenen Folgefragen, die sich
aus der Schultz-Hoff-Entschei-
dung des EuGH für das deut-
sche Urlaubsrecht ergeben. Mit
der vorliegenden Entscheidung
ist nun klargestellt, dass im Re-
gelfall auch vertragliche Mehr-
urlaubsansprüche von der Ab-
geltung umfasst werden, da in
der Praxis (bislang) kaum Ar-
beitsverträge existieren, die eine
ausdrückliche Differenzierung
zwischen gesetzlichen und „frei-
willigen” Urlaubsansprüchen
vorsehen. 

Für weitere Fragen steht die
Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft zur Verfügung.

BAG, Urteil vom 4.5.2010
– 9 AZR 183/09

„Ping-Anrufe“ können
strafbarer Betrug sein

Sogenannte Ping-Anrufe kön-
nen als Betrug strafbar sein. Dies
hat jetzt das Oberlandesgericht
Oldenburg entschieden (Be-
schluss vom 20.8.2010, Az.: 1
Ws 371/10). Als Ping-Anruf
wird eine bestimmte Art des
Missbrauchs von Mehrwert-
dienst-Telefonnummern ver-
standen. Es erfolgt ein Lockan-
ruf, der jedoch nach einmaligem
Klingeln sofort abgebrochen
wird. Dabei wird darauf speku-
liert, dass der Angerufene die an-
gezeigte teure Mehrwertdienst-
Telefonnummer aus Neugierde
zurückruft.

Das OLG Oldenburg hat die
Anklage gegen vier Hintermän-

ner einer 0137-Ping-Anrufwelle
zugelassen, nachdem das LG dies
zuvor mangels Vorliegens einer
Täuschungshandlung abgelehnt
hatte. Das OLG trat zunächst
der Ansicht des LG entgegen, wo-
nach ein Anruf an sich, also ohne
Rufnummernübermittlung, ein
bedeutungsloser Vorgang ist, der
keinerlei Information enthält.
Vielmehr stelle ein eingehender
Anruf – nicht anders als etwa
ein Läuten an der Wohnungstür
– einen Vorgang dar, der über das
damit verbundene Signal hinaus
die konkludente Erklärung be-
inhalte, jemand wolle inhaltlich
kommunizieren.

weiter nächste Seite »»»

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829

Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de



FORUM 5/2010

Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten18

Auch setze ein ernsthaftes
Kommunikationsverlangen kei-
neswegs voraus, dass der Anrufer
das Telefon mehr als einmal klin-
geln lasse. Denn zum einen sei
für den Adressaten nicht erkenn-
bar, aus welchem Grunde es bei
dem einmaligen Anklingeln ge-
blieben sei, so das OLG. Zum
anderen werde die Mehrwert-
dienstrufnummer auch dann an-
gezeigt, wenn der Anruf in Ab-
wesenheit des Adressaten einge-
gangen sei und dieser überhaupt
nicht feststellen könne, wie oft
das Telefon geläutet habe.

Auch die Ansicht des LG,
dass ein Ping-Anruf sich vom
äußeren Vorgang nicht vom
Anruf eines Teilnehmers unter-
scheide, der sich verwählt habe,
und damit relativ zum Angeru-
fenen kein sinnvolles Kommu-
nikationsverlangen verfolge,
geht laut OLG fehl. Denn aus
der Sicht des Angerufenen – wie
auch aus Sicht des Anrufers –
liege durchaus ein ernsthaftes
Kommunikationsverlangen zu
Grunde. Die Annahme einer
Täuschung scheitere in einem
solchen Fall vielmehr daran, dass
der Anrufende selbst eine solche
Erklärung nicht abgeben habe

wollen, etwa, weil er sich ver-
wählt habe.

Schließlich lässt sich laut
OLG entgegen der Ansicht des
LG auch aus der Neuregelung
des TKG, wonach es Anrufen-
den bei Werbung mit einem
Telefonanruf untersagt sei, ihre
Rufnummer zu unterdrücken,
nicht ableiten, dass sich die Über-
mittlung der Telefonnummer in
der Möglichkeit der Identifizie-
rung des Anrufers erschöpft.

Hinweis: Achten Sie auf die
Telefonnummern, die Sie anru-
fen. Falls Sie eine Rechnung we-
gen solcher Rückrufe erhalten,
verweigern Sie die Bezahlung
mit dem Hinweis auf die Straf-
barkeit dieser Anrufe.

Reklame darf nicht wild an
Autos gesteckt werden. Werbe-
zettel wie Flyer oder Visitenkar-
ten dürfen nur mit Zustimmung
des jeweiligen Ordnungsamtes
hinter die Scheibenwischer ge-
klemmt werden, entschied das
Düsseldorfer Oberlandesgericht
(Az.: IV-4 RBs25/10).

Ein Gebrauchtwarenhändler
hatte mit Visitenkarten gewor-
ben, die im Stadtgebiet an Autos
geheftet wurden. Das Ordnungs-

amt der Stadt hatte deswegen ein
Bußgeld in Höhe von 200 Euro
gegen ihn verhängt. Der Händ-
ler klagte und berief sich auf den
«Gemeingebrauch» von öffent-
lichen Straßen und Parkflächen.

Dies sahen die Richter jedoch
anders: Die Reklame gehe über
den «Gemeingebrauch» hinaus
und bedürfe der Genehmigung.
Die Werbung verunreinige die
Straßen und erhöhe den Reini-
gungsaufwand für die Stadt.

„Wilde Werbung“ hinter
dem Scheibenwischer

verboten



FORUM 5/2010

19Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

Bei einer ordentlichen Arbeitgeber-
kündigung muss der Arbeitnehmer die
Nichteinhaltung der objektiv richtigen
Kündigungsfrist innerhalb von drei
Wochen nach Zugang der Kündigung
geltend machen, wenn sich die mit zu
kurzer Frist ausgesprochene Kündi-
gung nicht als eine solche mit der recht-
lich gebotenen Frist auslegen lässt.

Bedürfte die Kündigung der Umdeu-
tung in eine Kündigung mit zutreffender
Frist, gilt die mit zu kurzer Frist ausgespro-
chene Kündigung als rechtswirksam und
beendet das Arbeitsverhältnis zum frühe-
ren Termin, wenn die Kündigungsschutz-
klage nicht binnen drei Wochen nach Zu-
gang der schriftlichen Kündigung erhoben
worden ist.

Mit Schreiben vom 22. April 2008 kün-
digte die Beklagte das Arbeitsverhältnis zum
31. Juli 2008. Im November 2008 erhob
der Kläger Klage auf Leistung der Annah-
meverzugsvergütung für die Monate August
und September 2008 mit der Begründung,

die gesetzliche Kündigungsfrist betrage fünf
Monate zum Monatsende, weil er insge-
samt mehr als zwölf Jahre beschäftigt gewe-
sen sei. Die gesetzliche Vorschrift, die be-
stimmt, dass bei der Berechnung der Be-
schäftigungsdauer Zeiten, die vor der Voll-
endung des 25. Lebensjahrs liegen, nicht
berücksichtigt werden, sei nicht anzuwen-
den. Die Vorschrift verstoße gegen das uni-
onsrechtliche Verbot der Diskriminierung
wegen des Alters. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) stellte
zunächst fest, dass die von der Beklagten ge-
wählte Kündigungsfrist tatsächlich zu kurz
war. Die Beklagte berücksichtigte zum einen
nur die Beschäftigungszeit des Klägers bei
ihrer unmittelbaren Rechtsvorgängerin, ob-
wohl der Kläger aber bereits vorher bei einer
weiteren Rechtsvorgängerin der Beklagten
beschäftigt gewesen war. Schon die Berück-
sichtigung der nach Vollendung des 25. Le-
bensjahrs des Klägers liegenden Beschäfti-
gungszeit führte zu einer Kündigungsfrist
von vier Monaten zum Monatsende (hier:
31. August 2008). Zudem muss auch die

Beschäftigungszeit vor Vollendung des 25.
Lebensjahres bei der Berechnung der Kün-
digungsfrist berücksichtigt werden, da die
anderslautende deutsche Regelung mit dem
Recht der Europäischen Union unverein-
bar ist. Die rechtlich gebotene Kündigungs-
frist betrug deshalb fünf Monate zum Mo-
natsende (hier: 30. September 2008).
Gleichwohl blieb die Klage ohne Erfolg.

Das BAG hat nämlich entschieden, dass
der Kläger die unzutreffend angenommene
Kündigungsfrist binnen drei Wochen nach
Zugang der Kündigung hätte gerichtlich gel-
tend machen müssen. Da das nicht erfolgte
und die ausdrücklich zum 31. Juli 2008 er-
klärte Kündigung der Beklagten weder nach
ihrem Inhalt noch nach den sonstigen Um-
ständen als eine Kündigung zum 30. Septem-
ber 2008 ausgelegt werden konnte, hat die
Kündigung das Arbeitsverhältnis zum 31.
Juli 2008 aufgelöst. Annahmeverzugsvergü-
tung für die Monate August und September
2008 stand dem Kläger somit nicht zu. 

BAG, Urteil v. 1.9.2010 – 5 AZR 700/09

Handlungszwang bei zu
kurzfristiger Arbeitgeberkündigung

Weist der Auftraggeber die vom Bau-
unternehmer angebotene Mängelbe-
seitigung zurück,kann er in Annahme-
verzug kommen.Ein solcher Annahme-
verzug ist nicht schon dann ausge-
schlossen, wenn der Auftraggeber irr-
tümlich davon ausgeht, die von ihm
zurückgewiesene Nachbesserung sei
zur Mangelbeseitigung untauglich.

Der Bauunternehmer errichtet für den
Auftraggeber ein Verwaltungsgebäude, un-
ter anderem ein Glasdach und einen Glas-
anbau im Treppenhausbereich. Diese Leis-
tungen sind mangelhaft. Deshalb übt der
Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht
am Werklohn aus und beruft sich auf einen

Druckzuschlag. Der Auftragnehmer bietet
daraufhin Nachbesserung an. Diese lehnt der
Auftraggeber ab, weil er meint, dass damit
der Mangel nicht dauerhaft beseitigt wer-
den kann. Der Auftragnehmer ist der Mei-
nung, dass der Auftraggeber hierdurch in
Annahmeverzug geraten ist und klagt den-
jenigen Teil des Restwerklohns ein, der über
die reinen Mangelbeseitigungskosten hinaus-
geht (d.h. den Druckzuschlag). Das Beru-
fungsgericht weist die Klage ab, da sich erst
durch die Beweisaufnahme herausgestellt
habe, dass die vom Bauunternehmer ange-
botene Mängelbeseitigung tauglich gewesen
wäre. Dieser Irrtum führe dazu, dass den
Auftraggeber kein Verschulden trifft, so dass
auch kein Annahmeverzug vorliegen könne.

Dem folgt der Bundesgerichtshof nicht
und gibt der Klage statt. Der Bauunterneh-
mer hat die geschuldete Mängelbeseitigung
mehrfach in ausreichender Weise angebo-
ten. Der Umstand, dass der Auftraggeber
glaubte, die angebotene Nachbesserung sei
unzureichend, hindert nicht den Annah-
meverzug. Dieser wird daher auch durch
einen Irrtum des Auftraggebers, der das
Nachbesserungsangebot für nicht ord-
nungsgemäß hält und es daher zurückweist,
nicht berührt. Das Risiko der Fehlbeurtei-
lung trägt der Auftraggeber, da der Gläu-
bigerverzug ein Verschulden des Gläubigers
nicht voraussetzt.

BGH, Beschluss vom 22.7.2010
– VII ZR 117/08

Annahmeverzug des Auftraggebers
mit Mängelbeseitigungsarbeiten
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Gibt ein Arbeitnehmer zu, im Arbeits-
verhältnis Unterschlagungen began-
gen zu haben,und unterzeichnet er vor
einem Notar ein Schuldanerkenntnis,
so kann er gegen dessen Wirksamkeit
grundsätzlich nicht mit Erfolg einwen-
den, die Methoden zu seiner Überfüh-
rung seien unzulässig gewesen.

Der Kläger war bei der Beklagten als Ver-
käufer im Getränkemarkt beschäftigt.
Nachdem durch Inventuren erhebliche
Fehlbestände an Leergut aufgefallen waren,
nahm die Beklagte Langzeitauswertungen
vor und installierte Ende Juni 2006 eine für
den Kläger nicht erkennbare Videokamera
über seinem Arbeitsplatz an der Getränke-
markt-Kasse.

Nach Darstellung der Beklagten ergab
die Videoauswertung Unterschlagungen des
Klägers binnen dreier Arbeitstage in Höhe
von 1.120,00 Euro. Die Kassenauswertung
ergab für zwei Monate einen Schaden von
über 10.000,00 Euro. Der Kläger gab zu, seit
vier Jahren regelmäßig Geld genommen

und dies mit fingierten Pfandbonzetteln ver-
deckt zu haben. Nach anfänglich kleinen
täglichen Beträgen, die nicht aufgefallen
seien, habe er zeitweise zwischen 500,00
und 600,00 Euro täglich entnommen. Der
Kläger bestätigte handschriftlich, innerhalb
von vier Jahren einen Gesamtschaden von
wenigstens 110.000,00 Euro verursacht zu
haben. Später fuhr man zu einem Notar, bei
dem der Kläger ein vom Notar formuliertes
Schuldanerkenntnis wegen von ihm began-
gener vorsätzlicher unerlaubter Handlun-
gen in Höhe von 113.750,00 Euro zuzüg-
lich Zinsen unterschrieb. Ihm wurde eine
monatliche Ratenzahlung in Höhe von
200,00 Euro eingeräumt. Er unterwarf sich
der sofortigen Zwangsvollstreckung. Nach
einiger Zeit ließ der Kläger seine Willens-
erklärung im notariellen Schuldanerkennt-
nis aus allen Gesichtspunkten anfechten und
verlangte klageweise die Urkunde wegen
Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts heraus.
Die Klage vor dem BAG blieb ohne Erfolg.

Nach der Entscheidung des BAG kann
der Kläger Einwände gegen die Höhe des
von ihm verursachten Schadens oder gegen
die Art und Weise, wie er überführt wurde,

gegen das notarielle Schuldanerkenntnis
nicht ins Feld führen. Mit Unterzeichnung
des Anerkenntnisses hat er solche bekann-
ten Einwände aufgegeben. Der Inhalt der
notariellen Urkunde stellt sich auch nicht
als sittenwidrig dar.

Zwar ist die Summe hoch, im Verhältnis
zu dem vorausgegangenen Geständnis des
Klägers und zu den Feststellungen, die die
Beklagte gemacht hatte, ist der Schadens-
betrag aber vorsichtig kalkuliert. Die Be-
klagte hat auch keine Geschäftsunerfahren-
heit des Klägers ausgenutzt. Die Drohung
mit einer Strafanzeige erscheint angesichts
des vom Kläger selbst eingeräumten Sach-
verhalts nicht als unverhältnismäßig. Grund-
sätzlich kann ein unterzeichnetes notariel-
les Schuldanerkenntnis nicht erfolgreich
mit den Argumenten angegriffen werden,
die vor Unterschrift gegen die Forderung des
Gegners hätten erhoben werden können.

BAG, Urteil vom 22.7.2010
– 8 AZR 144/09

Notarielles Schuldanerkenntnis von
Unterschlagungen am Arbeitsplatz
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Knöllchen aus dem EU-Ausland wer-
den bald auch in Deutschland einge-
trieben, wenn der Betrag über 70 Euro
liegt.

Nach dem Bundestag hat auch der Bun-
desrat am 24.10.2010 das Gesetz gebilligt.
Wahrscheinlich tritt das Gesetz noch vor
Jahresende in Kraft. Bei Verstößen im
Ausland können so schnell höhere Beträge
als in Deutschland fällig werden, da die
Geldbußen in Deutschland unter dem EU-
Durchschnitt liegen. Zuständig für die Voll-
streckung soll das Bundesamt für Justiz in
Bonn sein. Das eingetriebene Geld fließt
dabei dem Bund zu.

Jedoch müssen Verkehrssünder auch
künftig nicht in jedem Fall zahlen: Nach
deutschem Recht kann nur der Fahrer für
einen Verstoß belangt werden. Einige Län-
der wie Frankreich und die Niederlande
machen aber den Halter des Wagens ver-
antwortlich – egal, ob dieser tatsächlich am

Steuer saß oder nicht. Für die Vollstreckung
in Deutschland muss also eindeutig geklärt
und belegt sein, wer zur Tatzeit gefahren
ist. Geldbußen aus Bescheiden, die auf der
Halterhaftung basieren, dürfen deshalb in
Deutschland nicht vollstreckt werden. Zu-
dem müssen die Bescheide in einer für den
Bundesbürger verständlichen Sprache ver-

fasst sein – in der Regel ist das die Mutter-
sprache des Betroffenen. Wenn der Ver-
kehrssünder – etwa wegen sprachlicher
Hürden – keine Gelegenheit hat, Einspruch
zu erheben, muss das Bundesamt für Justiz
die Vollstreckung verweigern. Knöllchen
auf Finnisch sind also in Deutschland auch
in Zukunft wirkungslos.

Knöllchen aus dem EU-Ausland

Der folgende Fall scheint kurios zu 
sein, da alle Arbeiten auftragsgemäß
durchgeführt werden und dennoch ein
Mangel besteht.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am
Main hatte dabei folgenden Fall zu entschei-
den: Der Auftraggeber klagt auf eine Vor-
schusszahlung zum Zwecke der Beseitigung
eines Mangels an einem neu errichteten
Wohngebäude. Die Fassade des Gebäudes
ist mit einem weißen Anstrich versehen, der
zwei Jahre nach Fertigstellung dunkle, strei-
fige Verfärbungen aufweist. Gleichzeitig ist
das Gebäude mit einem Wärmeverbund-
system versehen, das die Temperatur dau-
erhaft niedriger hält als wenn die Fassade
nicht gedämmt wäre. 

Die Ursache für die Verfärbungen ist der
Bewuchs mit Algen und Pilzen, der darauf
beruht, dass sich natürliche organische
Substanzen an der Fassade ablagern, die zu-
sammen mit Feuchtigkeit die Nahrungs-

quelle für den Bewuchs darstellen. Denn
durch die Dämmung verbleibt die Feuch-
tigkeit länger auf dem Putz, so dass der Pilz-
und Algenwuchs gefördert wird. 

Der Auftragnehmer sieht sich hierbei
jedoch nicht in der Gewährleistungspflicht,
da die Wärmedämmung und der Außen-
anstrich jeweils mangelfrei sind. 

Das Gericht sah dies jedoch anders. Denn
der Auftragnehmer schuldet dem Auf-
traggeber nicht nur eine mangelfreie Wär-
medämmung und einen mangelfreien An-
strich, sondern auch ein insgesamt funkti-
onsfähiges Gebäude. Eine erforderliche
großflächige Reinigung der Fassade nach
zwei bis drei Jahren sei ein Mangel, für den
der Auftragnehmer verantwortlich sei.

Das Gericht führt weiter knallhart aus,
dass der vertraglich geschuldete Erfolg auch
dann in der Funktionstauglichkeit eines
Werks besteht, wenn diese durch die ver-

einbarte Ausführungsart nicht erreicht wer-
den kann. Dabei ist es auch irrelevant, dass
dieser Zusammenhang im Zeitpunkt der
Errichtung des Gebäudes noch nicht be-
kannt war, da die werkvertragliche Gewähr-
leistung für die Funktion des geschuldeten
Werkes weder Verschulden noch die Ver-
meidbarkeit des Mangels voraussetzt. 

Hinweis: Damit wird Ihre Arbeit vor Ort
erschwert. Sie müssen quasi „hellseherische“
Fähigkeiten besitzen. Zu raten ist jedoch,
dass Sie offen und sensibel für diese Pro-
blematik sind und zum Beispiel auch den
Hersteller von Putzen oder Farben auf diese
Problematik ansprechen und entsprechen-
de Verarbeitungshinweise anfordern. Zu-
dem weisen Sie bitte Ihre Auftraggeber vor
Beginn der jeweiligen Maßnahme auf die
möglichen Folgen hin und lassen sich den
erteilten Hinweis quittieren. 

Oberlandesgericht Frankfurt a. M.,
Beschluss vom 7.7.2010 – 7 U 76/09

Funktionstauglichkeit des Werks
als vertraglich geschuldeter Erfolg
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Das Oberlandesgericht Celle
hatte dabei folgenden Fall zu
entscheiden: Der Auftragneh-
mer wird vom Auftraggeber mit
dem Bau einer Halle beauftragt.
Nachdem die Abnahme erfolgt
ist, treten Mängel auf, die der
Auftragnehmer nicht beseitigt.
Daraufhin klagt der Auftragge-
ber einen Vorschuss zur Mangel-
beseitigung ein. Der Auftrag-
nehmer stellt sich diesem An-
spruch mit dem Argument ent-
gegen, dass den Auftraggeber ein
Mitverschulden treffen würde.
Er verweist darauf, dass der Auf-
traggeber einen Architekten mit
der Bauüberwachung beauftragt
hat, der bereits während der
Bauphase auf die entsprechen-
den Mängel hätte aufmerksam
machen müssen. Dieses Ver-
schulden des Architekten sei
dem Auftraggeber zuzurechnen.

Das Oberlandesgericht Celle
sah dies anders. Es führt aus, dass
auch wenn der Architekt tatsäch-
lich seine Bauaufsichtspflicht
verletzt habe, diese Pflichtver-
letzung dem Auftraggeber im
Verhältnis zum Auftragnehmer
nicht zuzurechnen sei. Denn der

Auftraggeber schuldet dem Auf-
tragnehmer keine Beaufsichti-
gung von dessen eigener, nach
dem Bauvertrag geschuldeter
Leistung, so dass der Architekt
insoweit auch nicht Erfüllungs-
gehilfe ist und ein Mitverschul-
den des Auftraggebers wegen
einer Pflichtverletzung des Ar-
chitekten deshalb nicht in Be-
tracht kommt. Weiter führt das
Gericht aus, dass dem Auftrag-
geber lediglich ein Planungsver-
schulden des Architekten zure-
chenbar sei. 

Hinweis: Der Auftraggeber
schuldet dem Auftragnehmer
regelmäßig eine ordnungsgemä-
ße Planung, soweit nichts anders
vereinbart ist. Nicht geschuldet ist
die Ausführungsüberwachung.
Hierfür trägt der Auftragneh-
mer alleine die Verantwortung.
Will der Auftragnehmer eine
Überwachung seiner eigenen
Leistung, muss er einen separa-
ten Vertrag mit dem bauleiten-
den Architekten abschließen. 

Oberlandesgericht Celle,
Urteil vom 2.6.2010 – Az 14

U 205/03

Keine Überwachung
des Auftragnehmers

durch den Auftraggeber
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Ein Bauherr schließt mit dem Auftrag-
geber einen Bauvertrag über die Errichtung
eines schlüsselfertigen Einfamilienhauses
ab. Die Bodenplatte soll durch einen Sub-
unternehmer des Auftraggebers gegossen
werden. Der Subunternehmer als Auftrag-
nehmer hat vielfach schon mit dem Auf-
traggeber zusammengearbeitet. Der Auf-
trag wird erteilt und die Bodenplatte gegos-
sen.

Nach Fertigstellung des Hauses wird
durch die zuständige Baubehörde festge-
stellt, dass das Haus nicht der Baugenehmi-
gung entspricht, da dieses 0,5 m zu hoch
ist. Die Baubehörde verfügt sofort, dass die
weiteren Arbeiten an dem Haus eingestellt
werden. Daraufhin kündigt der Bauherr
den Bauvertrag mit dem Auftraggeber und
nimmt diesen auf Schadensersatz in An-
spruch. Der Bauherr bekommt recht, nach-
dem der Auftraggeber dem Auftragnehmer
zuvor den Streit verkündet hat. 

Im Folgeprozess nimmt der Auftraggeber
den Auftragnehmer in Anspruch in Höhe
des zuvor ausgeurteilten Schadensersatz-
anspruchs. Der Auftragnehmer führt an,
dass ihm nur die Fundament- und Lage-
pläne, nicht jedoch die Baugenehmigung
zur Verfügung gestellt wurden. 

Das Oberlandesgericht gab dem Auftrag-
nehmer recht und wies die Klage des Auf-
traggebers ab. Zwar ist die Bodenplatte
mangelbehaftet und verstößt gegen öffent-
lich-rechtliche Vorschriften und das Öffent-
liche Recht fließt auch in den BGB-Bau-
vertrag ein. Jedoch scheidet ein Schadenser-
satzanspruch des Auftraggebers aus, da ein
Verschulden des Auftragnehmers nicht vor-
liegt. 

Denn zum einen ist der Pflichtenkreis
der beiden Vertragsparteien abzustecken

und darüber hinaus die individuelle Zusam-
menarbeit (Übung) zu berücksichtigen. Das
zur Verfügungstellen der Fundament- und
Lagepläne entsprach dem geschlossenen
Vertrag. Dadurch, dass dem Auftragnehmer
die Baugenehmigung nicht zur Verfügung
gestellt wurde, konnte dieser die Boden-
platte auch nicht mit dieser abgleichen. Dass
ein Abgleich nicht stattgefunden hat führt
dennoch nicht zum Verschulden des Auf-
tragnehmers, da es der ständigen Übung
zwischen den Parteien entsprach, dass der
Auftragnehmer seinen Auftrag lediglich an-
hand der Fundament- und Lagepläne aus-
führt und dabei die Angaben des Vermessers
zu Grunde legt, ohne dies vorher anhand
der Baugenehmigung zu überprüfen. 

Hinweis: Diese Entscheidung muss als 
Einzelfallentscheidung und Sonderfall
behandelt werden. Vorliegend ist ausnahms-
weise wegen der langen und engen Zusam-
menarbeit und dem gleichbleibenden Ab-
lauf nicht von einem Verschulden des Auf-
tragnehmers ausgegangen worden. Lassen
Sie sich auch die Baugenehmigung geben
und überprüfen Sie die Angaben noch ein-
mal. 

Oberlandesgericht Brandenburg,
Urteil v. 14.4.2010 – Az 4 U 19/09

Verschuldensmaßstab des
Subunternehmers
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Rüdiger Otto neuer Präsident der
Baugewerblichen Verbände NRW

Unser Obermeister der Bau-
gewerksinnung Bergisches Land,
Herr Rüdiger Otto, wurde am
22. September 2010 auf der
Mitgliederversammlung des
Baugewerbe-Verbandes Nord-
rhein zum neuen Verbandsvor-
sitzenden gewählt.

Gleichzeitig wurde Herr
Otto zum Präsidenten der Bau-
gewerblichen Verbände bestellt,
der Dachorganisation des Bau-
gewerbe-Verbandes, des Dach-
decker-Verbandes Nordrhein,
dem Fachverbandes Ausbau und
Fassade NRW, dem Straßen-
und Tiefbau-Verband NRW
und dem Zimmerer- und Holz-
bau-Verband Nordrhein.

Nach 28 Jahren als Präsident
der Baugewerblichen Verbände
und 34 Jahren als Vorsitzender
des Baugewerbe-Verbandes Nord-
rhein trat Herr Baumeister Hu-
bert Schlun von seinen Ehren-
ämtern zurück und wurde bei
einem Abschiedsempfang ent-

Neuer Vorsitzender und sein Amtsvorgänger: (von Links) Rüdiger Otto und Hubert Schlun

sprechend verabschiedet. Wir
gratulieren Herrn Otto recht

In Leverkusen veranstaltete
die Bäckerei Efferoth die Aktion
„Frühstücks-König“. Ziel dieser
Aktion war es, die positive Wir-
kung eines reichhaltigen Früh-
stücks zu verdeutlichen.

Zahlreiche Kindergärten und
Kindertagesstätten nahmen an

dem dazugehörigen Gewinn-
spiel teil. Bäckermeister Chris-
toph Efferoth überraschte die
Gewinner, die Delphingruppe
der Kindertagesstätte am Stadt-
park und die Bärengruppe der
Tagesstätte im Münsters Gäss-
chen, mit einem gesunden Früh-
stückskorb und dem Holzbrett-

„Frühstücks-Könige“
spiel „Wer wird Frühstücks-
König“.

Wir finden, dass dies eine
nachahmenswerte Aktion ist,
die auch das soziale Engagement
der handwerklichen Bäcker im
Vergleich zu den übrigen Mit-
bewerben unterstreicht.

herzlich zu seiner Wahl und
wünschen ihm viel Erfolg bei

der Bewältigung dieser vielfälti-
gen neuen Aufgaben.
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Am 28.9.2010 fand wieder
die alljährliche Modepro-
klamation der Friseurinnung
statt, auf der die aktuellen
Trends der Herbst-Winter-
Frisurenmode vorgestellt
wurden.

Nach der Eröffnung durch
den Obermeister Volker Steffens
begann die Präsentation im voll-
besetzten Saal der Kreishand-
werkerschaft. Moderiert wurde
die Veranstaltung durch Herrn
Rüdiger Stroh, der zusammen
mit Milan Kranjcec, Kevin Ge-
dert und Kerstin Lapp auch das
Styling der Modelle übernahm.
Die diesjährigen Frisurentrends,
die der stv. Obermeister Udo
Landsberg erfreut  als „Welten-
gänger-Haarlook“ bezeichnet,
kann man wie folgt zusammen-
fassen:

Für die Herren ist alles pro-
portional sehr variabel, symme-
trisch wie asymmetrisch. Der
betonte Oberkopf stellt die Aus-
sage der Frisur dar. Stilgebend
ist dabei die extrem aufgestellte
Tolle am Vorderkopf. Die kur-
zen Seitenkonturen bilden dazu
einen spannenden Kontrast.

Die kurze Frisur der Damen
ist zu den Seiten auslaufend,
variiert in einem weichen oder
fransigen Zustand. Bei dieser
Neuinterpretation des Pilzkopfs
wird das Haar komplett über
den Hinterkopf kurz durchge-
stuft, die Seiten bleiben schmal.
Der Oberkopf ist stark betont –
symmetrisch oder voluminös.
Abgestimmt auf farbliche Ver-
änderungen mit Strähnchen
oder im Rot-Kupfer-Bereich.
Auch blond ist noch möglich.
Langhaarsteckfrisuren sind wie-
der „In“, den Stilbruch zu locki-
gem und welligem Haar erzielen
dabei kühl-matte Farbeffekte.

Die Besucher waren von der
Veranstaltung sehr angetan und
freuten sich über die modischen
Frisurenideen.

Modeproklamation
der Friseurinnung
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Am 25. Und 26. September
fand in den Räumlichkeiten der
Kreishandwerkerschaft das,
mittlerweile alljährliche, Hei-
zungsforum statt. Die Innung
für Sanitär- und Heizungstech-
nik und der Regionale Installa-
teurausschuss Bergisches Land

Gas/Wasser – kurz RiA – prä-
sentierten dort dem Publikum
die moderne Heiztechnik. Auf
der gut besuchten Veranstaltung
wurden die interessierten Besu-
cher über die neuste Entwick-
lung bei Wärmepumpen, Solar-
kollektoren und Heizungspum-

pen informiert. Die Besucher
konnten sich über die neuen Mo-
delle ebenso informieren wie
über Maßnahmen zur Energie-
einsparung und entsprechende
Förderprogramme. Es bestand

auch die Möglichkeit, mit Exper-
ten über Fragen zu den verschie-
denen Heizungsarten zu disku-
tieren und deren Meinung zu dem
eigenen oder geplanten Heizungs-
system einzuholen. Insgesamt
waren das für Aussteller und Be-
sucher zwei informative Tage,
die bestimmt im nächsten Jahr
wiederholt werden.

Heizungsforum
Bergisches Land
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Auch in diesem Jahr wurden wieder „Top
Ausbildungsbetriebe“ durch die Hand-
werkskammer zu Köln ausgezeichnet. In
diesem Jahr ging der Preis in der Kategorie
„Überdurchschnittliches hohes Engage-
ment in der Ausbildungsleistung verbun-
den mit guten Ausbildungsergebnissen“ an
unseren Mitgliedsbetrieb E&W Odenthaler
Kunstschmiede OHG.

Diese Auszeichnung ist hochverdient,
denn dreimal kam in den letzten Jahren
beim Leistungswettbewerb der Handwerks-
jugend der Landessieger NRW aus der
Odenthaler Kunstschmiede, zweimal er-
reichte ein Auszubildender den dritten Platz
auf der Bundesebene. Ganz aktuell hat au-
ßerdem ein Auszubildender den Matthias-
Peters-Gedächtnispokal der Lehrlinge im
Deutschen Schmiedehandwerk 2010 ge-
wonnen. Aber auch der Umstand, dass alle

Mitarbeiter des Betriebs Ihre Ausbildung
dort absolviert haben, spricht für eine gute
Ausbildungssituation in dem Betrieb.

Das Ausbildungskonzept des Betriebes
sieht vor, dass jeder Auszubildende von

Odenthaler Kunstschmiede ist
„Top Ausbildungsbetrieb 2010“

Nachstehende Prüflinge haben die Gesellenprüfung als Jahres-
beste 2010 abgeschlossen. Aufgrund dieser hervorragenden Leis-
tungen und als besondere Anerkennung werden die Prüflinge mit

einer Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!

Urkunden für Jahresbeste 2010

Ausbildungsberuf Jahresbeste/r Ausbildungsbetrieb Ausbildungsort
Fachverk. NMH (Bäckerei) Nina Krieger Cafe Kronenberg GmbH Marienheide

Maurer Dennis Ruta Heinz Wolf GmbH & Co. KG Lindlar

Zimmerer Marco Sungen Hamacher Gmbh Overath

Elektroniker Fabian Moritz Gerke Elektro Paul Wilhelm Reichshof
Hamburger, Inh. Udo Hannes

Fachverk. NMH (Fleischerei) Vanessa Gedert Uwe Kriegel Hückeswagen

Kraftfahrzeugmechatroniker Robert Worsley Hasenjäger GmbH & Co KG Burscheid

Maler- u. Lackierer Lisa Marie Sambito Wilhelm Nöthen, Inh. Monika Nöthen Bergisch Gladbach

Metallbauer Stefan Müller Metallbau Jaeschke GmbH & Co KG Leverkusen

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Björn Osenberg Bernd Osenberg Radevormwald
Heizungs- und Klimatechnik

Tischler Jörn Sistig Ausbildungsinitiative Rheinland GmbH Leverkusen

einem Facharbeiter betreut wird und somit
der Auszubildende immer nah am Ge-
schehen ist. Zu diesem besonderen Preis
gratulieren wir herzlich und wünschen dem
Betrieb, dass er auch in Zukunft erfolgreich
ausbilden wird.

Foto: Schröder
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Am 1. August diesen Jahres
konnte unsere Mitarbeiterin,
Frau Antje Boes, ihr 40jähriges
Dienstjubiläum feiern.

Sie hat ihre Ausbildung am
1.8.1970 bei der damaligen
Kreishandwerkerschaft Rhein-
Wupper/ Leverkusen begonnen
und erfolgreich absolviert und
ist bis heute ununterbrochen für
uns tätig.

Wir gratulieren Frau Boes
ganz herzlich.

40-jähriges Dienst-
jubiläum für Antje Boes
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Die Agentur für Arbeit hat am 20. Sep-
tember das Zertifikat „Ich bin gut“ an sechs
Betriebe aus Leverkusen und dem Rhei-
nisch-Bergischen-Kreis vergeben. Darunter
waren drei Mitgliedsbetriebe der verschie-
denen Innungen unserer Kreishandwerker-
schaft.

Aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis
wurde der Betrieb Oevermann Networks
aus unserer Innung für Informationstechnik
geehrt. Der Betrieb gibt jungen Menschen
in insgesamt sieben verschiedenen Ausbil-
dungsberufen die Möglichkeit, einen Beruf
zu erlernen. Aus Leverkusen und Leichlin-
gen kamen zwei weitere Preisträger hinzu,
das Audi-Zentrum Leverkusen und die
Bäckerei Strieker. Beide Betriebe zeichnen
sich sowohl durch eine erfolgreiche Ausbil-
dungsleistung, als auch durch eine beson-
ders hohe betriebliche Ausbildungsquote
aus.

Eines der Geheimnisse einer erfolgrei-
chen Ausbildung benennt der Geschäfts-
führer des Audi Zentrums, Herr Düster:

„Noten sind nicht alles. Und Kopfnoten
zeigen mir viel mehr. Nämlich, ob ein Be-
werber sich mit seinem späteren Beruf iden-
tifiziert und in ein Unternehmen einzuglie-

dern vermag“. Wir gratulieren den Betrie-
ben zu dieser besonderen Auszeichnung und
hoffen, dass auch in Zukunft mit diesem
Engagement ausgebildet wird.

Betriebe für vorbildliche
Ausbildungsleistung geehrt
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» Norbert Müller
Leverkusen, Bäckerinnung

» Dieter und Hans-Günter Rossenbach
Waldbröl, Baugewerksinnung

» KL Bausanierungen GmbH & Co. KG
Kürten, Baugewerksinnung

» Artur Kolano
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» GbR Lieberwirth und Palausch
Engelskirchen, Dachdeckerinnung

» Lutz Bartels
Nümbrecht, Dachdeckerinnung

» Enim Celik
Leverkusen, Dachdeckerinnung

» Schmidt & Leis GmbH
Overath, Dachdeckerinnung

» Regenerative Generation GmbH
Engelskirchen, Dachdeckerinnung

» Rainer Wendel
Leverkusen, Dachdeckerinnung

» Marc Turowski
Leverkusen, Elektroinnung und Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Diana Ichim
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Martina Lindenberg
Rösrath, Friseurinnung

» Nicole Kahnmeyer
Leverkusen, Friseurinnung

» Sarah Koxholt
Reichshof, Friseurinnung

» Claudia Jesch
Leverkusen, Friseurinnung

» Rudolf Jaeschke GmbH & Co. KG
Leverkusen, Innung für Metalltechnik 

» Guido Bitzer
Reichshof, Innung für Metalltechnik 

» Johann Woitzik
Bergisch Gladbach, Innung für
Metalltechnik 

» Carmen Kierspel
Bergisch Gladbach, Innung für
Metalltechnik 

» Stephan Creischer
Engelskirchen, Innung für
Metalltechnik 

» Jörg Kagel KMI-Kranservice
Nümbrecht, Innung für Metalltechnik 

» Jochen Rau
Nümbrecht, Innung für Metalltechnik 

» RABE Lagertechnik GmbH
Rösrath, Innung für Metalltechnik 

» Helmut Lerche Heizungsbau GmbH
Rösrath, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Stampoulis Kalimeris
Rösrath, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Thomas Engelskirchen
Leverkusen, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Dieter Pütz
Overath, Kraftfahrzeuginnung

» Ingo Schmidtseifer
Burscheid, Kraftfahrzeuginnung

» Johannes Beier
Overath, Kraftfahrzeuginnung

» Jörg Malzahn
Wipperfürth, Maler- und
Lackiererinnung

» Jens Geibel
Leichlingen, Tischlerinnung

» Kevin Rasche
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

Neue Innungsmitglieder

Ein ganz besonderes Jubilä-
um feierte im September die
Schreinerei Schüttler. Bereits seit
100 Jahren besteht der Familien-
betrieb in Lützenkirchen. Alles
begann im Jahr 1910 mit einem
einfachen Bauernhof und dem
Bau von Leitern, Karren und
Fuhrwerk. Seit dieser Zeit hat
sich dies grundlegend geändert
und der Betrieb ist heute breiter
aufgestellt und fertigt nun Fens-
ter, Türen, Einbauschränke, aber
auch Kirchenmobiliar an. Ein
weiteres interessantes Aufgaben-
feld ist die Restaurationsarbeit.

Geführt wird das Unterneh-
men heute in vierter Generation
vom 42-jährigen Stefan Schütt-
ler. Für ihn ist der Werkstoff
Holz ganz besonders, da das
Material sehr anspruchsvoll ist. 

Für die Zukunft hofft er, dass
er den Betrieb an eines seiner
fünf Kinder weitergeben kann
und somit der Betrieb noch wei-
tere „Schüttler Generationen“
erlebt. Wir wünschen ihm, dass
dies gelingt und gratulieren
herzlich zu diesem außerge-
wöhnlichen Jubiläum.

100 Jahre
Schreinerei Schüttler

Am 7.4.1960 legten die Her-
ren Johannes Reuber, geb.
19.2.1933, wohnhaft in Mors-
bach, Hermann Marenbach, geb.
22.1.1937, wohnhaft in Wald-
bröl, und Heinz-Georg Reuber,
geb. 3.11.1934, wohnhaft in
Morsbach, die Meisterprüfun-
gen im Bäcker-Handwerk vor
dem Meisterprüfungsausschuss

bei der Handwerkskammer zu
Köln ab. Daher wurde den Her-
ren durch Herrn Dietmar
Schmidt, stellv. Obermeister der
Bäckerinnung und Herrn stellv.
Kreishandwerksmeister Gerhard
Reimann die „Goldenen Meis-
terbriefe“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich.

Goldene Meisterbriefe
in der Bäckerinnung

Foto:Schoppm
ann



Mit über 100 Gästen feier-
ten Karl Werner und Regina
Helmenstein das 125-jährige
Betriebsjubiläum der Ründerot-
her Bauschlosserei Helmenstein. 

Das im Jahr 1885 durch den
Schmiedemeister Carl Helmen-
stein gegründete Unternehmen
ist heute in vierter Generation
im Besitz der Familie Helmen-
stein.

Zu den Gratulanten zählten
Engelskirchens Bürgermeister
Dr. Gero Karthaus, stellvertre-
tender Kreishandwerksmeister
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Radio und Fernsehtechniker-
meister Jürgen Cronjäger aus
Burscheid hatte allen Grund
sich zu freuen. Am 23. August
konnte der leidenschaftliche
Handwerksmeister und verei-
digte Sachverständige sein 25-
jähriges Betriebsjubiläum feiern.
Obermeiser Achim Willutzki
und stellvertretender Obermeis-
ter Hubertus Sasgen ließen es
sich nicht nehmen, persönlich

zu diesem Anlass die Ehrenur-
kunde der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land und ein
Gratulationsschreiben der
Handwerkskammer zu Köln
persönlich zu überreichen.

Die Innung für Informa-
tionstechnik wünscht Jürgen
Cronjäger privat und ge-
schäftlich für die Zukunft alles
Gute!

» Friedhelm Wirth 3.11.2009
Marienheide, Fleischerinnung

150 Jahre
» Wilhelm Körfer GmbH 1.10.2010

Gummersbach, Tischlerinnung

125 Jahre
» Karl Werner Helmenstein 25.9.2010

Engelskirchen, Innung für Metalltechnik

50 Jahre
» Uwe Lenz 1.11.2010

Wermelskirchen, Innung für Metalltechnik
» Monscheuer GmbH 11.11.2010

Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» GbR Krogel u. Schneppenheim 17.10.2010

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» DIE WERKSTATT, Fischer + Kulinski GmbH 29.10.2010

Leverkusen, Innung für Informationstechnik

» Wilfried Stricker 23.10.2010 60 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

» Irene Thomas 27.10.2010 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Theodor Heimann 03.11.2010 75 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Holger Koch 07.11.2010 60 Jahre
ehem. 1. stellv. Kreishandwerksmeister und ehem.
Obermeister der Baugewerksinnung

» Roland Contzen 14.11.2010 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Horst Werlich 15.11.2010 75 Jahre
Ehrenobermeister der Kraftfahrzeuginnung

» Thomas Stangier 18.11.2010 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Friseurinnung

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen

Goldener Meisterbrief

Arbeitnehmerjubiläen
25 Jahre
» Michael Lotz 28.10.2010

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen,
Elektroinnung

25-jähriges Betriebs-
jubiläum Cronjäger

Betriebsjubiläum

125 Jahre Bauschlosserei
Helmenstein

Gerhard Reimann, Innungs-
obermeister Helmut Klein und
Ehrenobermeister Paul-Robert
Altwicker. Karl Werner Helmen-
stein nahm unter anderem die
Ehrenplakette der Handwerks-
kammer zu Köln entgegen.

Wir gratulieren zu dem Be-
triebsjubiläum ganz herzlich.



N AC H R U F

Am 11. September 2010 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter

Gerd Müller
Herr Müller war vom 1.1.1967 bis zum 31.12.2004 zunächst bei der Kreishandwerkerschaft

Rhein-Wupper/Leverkusen und zum Schluss bei der Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/
Leverkusen ununterbrochen tätig gewesen.

Herr Müller war von Beginn seiner Tätigkeit an für den Bereich der Berufsausbildung zustän-
dig und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum Abteilungsleiter für diesen Bereich bestellt. 

Sein großes Wissen im Bereich der Berufsausbildung hat dazu geführt, dass er die
Kreishandwerkerschaft in den verschiedensten Gremien mit Erfolg vertreten hat.

Darüber hinaus war Herr Müller in die Rechtsabteilung der Kreishandwerkerschaft  einge-
bunden und hat unsere Mitgliedsbetriebe im Bereich Tarif- und Arbeitsrecht beraten und vor
Gericht erfolgreich vertreten.

Sein Tod hat uns alle erschüttert. Wir trauern um ihn und werden ihm stets ein ehrendes
Gedenken bewahren. 

Seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln gilt unser tiefes Mitgefühl.

Vorstand, Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

Bert Emundts Heinz Gerd Neu
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer 

N AC H R U F

Wir trauern um unseren Ehrenobermeister

Dieter Bläsius
der am 10. Oktober 2010 im Alter von 65 Jahren verstorben ist.

Seit 1983 gehörte er dem Vorstand der Dachdecker-Innung für den Rheinisch-Bergischen
Kreis an. Von 1983 bis 1987 war er stellvertretender Obermeister und von 1987 bis 1996
deren Obermeister. Anschließend wurde er aufgrund seiner großen ehrenamtlichen Verdienste
zum Ehrenobermeister ernannt. 

Während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir Herrn Dieter Bläsius als
einen hilfsbereiten, freundlichen und liebenswerten Menschen schätzen und kennen gelernt.
Er hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kollegen und hat Ihnen während seiner
Zeit als Obermeister stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 

Wir werden Dieter Bläsius nicht vergessen.

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Dachdeckerinnung Bergisches Land

Bert Emundts Harald Laudenberg Heinz Gerd Neu
Kreishandwerksmeister Obermeister Hauptgeschäftsführer
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28.10.2010, 9.00 Uhr
Fachtagung Arbeitsschutz mit Vorträgen und Diskussion
der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
Tagungshotel Maria in der Aue, In der Aue 1, 42929
Wermelskirchen 

28.10.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Vereinigte IKK
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

29.10.2010, 9.00 – 12.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes, Knigge für Azubis

2.11.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
im überbetrieblichen Ausbildungszentrum der
Kreishandwerkerschaft, Eingang linkes Gebäude,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

2.11.2010, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

3.11.2010, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

4.11.2010, 13.00 – 18.00 Uhr
Seminar: Testament und Testamentsvollstreckung

5.11.2010, 9.00 – 12.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes, Knigge für Azubis

8.11.2010, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

8.11.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV) Modul I

9.11.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV) Modul I

10.11.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Wärmebrücken erkennen und bewerten

11.11.2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Seminar: Generationswechsel im Unternehmen

11.11.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Ver-
einigte IKK, Wilhelm-Breckow-
Allee 6, 51643 Gum-
mersbach

12.11.2010, 11.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Europäischer Wirtschaftsführerschein

18.11.2010, 13.00 – 18.00 Uhr
Seminar: Sicherung des Familienvermögens

18.11.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Vereinigte IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

19.11.2010, 11.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Europäischer Wirtschaftsführerschein

19.11.2010, 8.30 – 15.30 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Vereinigte IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

23.11.2010, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

23.11.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV) Modul II

24.11.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV)  Modul II

25.11.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Seminar: Betriebliche Kommunikation

26.11.2010, 8.30 – 16.30 Uhr
Seminar: Betriebliche Kommunikation

1.12.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV) Modul III

2.12.2010, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator
für barrierefreies Bauen (TÜV) Modul III

3.12.2010, 11.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Europäischer

Wirtschaftsführerschein
9.12.2010, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Grundkurs, Vereinigte IKK
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643

Gummersbach 
10.12.2010, 8.30 – 15.30 Uhr

Erste-Hilfe Grundkurs, Vereinigte IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6,

51643 Gummersbach

Namen + Nachrichten Termine

Hinweis: Termine ohne
genannten Veranstaltungsort
finden im Gebäude der
Kreishandwerkerschaft,
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-
Schildgen, statt.






